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Freie Universität Berlin 
FB Erziehungswissenschaft und Psychologie 

Dezentraler Wahlvorstand 
14195 Berlin, Habelschwerdter Allee 45 

(030) 838 – 52937 
wahlen@ewi-psy.fu-berlin.de 

 
Nr. 07/2025 vom 28.11.2025 

 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
zur Neuwahl der Mitglieder des Wahlgremiums für die Wahl der 

nebenberuflichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
und deren Stellvertreterinnen 

am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie 
 

Wahltag: 13. Januar 2026 
 
 
 
 
 
Die folgenden Wahlvorschläge wurden geprüft und zugelassen. Die Reihenfolge der Bewerberinnen 
wurde entsprechend § 14 Absatz 2 FU-WahlO vorgenommen. 
 
 

 
Mitgliedergruppe der Hochschullehrerinnen 

 

Bewerberin Hochschulbereich Amts-/Dienstbezeichnung 

Knoll, Nina Erzwiss/Psych Univ.-Prof. 

Schaadt, Gesa Erzwiss/Psych Univ.-Prof. 

Renneberg, Babette Erzwiss/Psych Univ.-Prof. 
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Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen 
 

Bewerberin Hochschulbereich Amts-/Dienstbezeichnung 

Vollmar, Leoni FB EWI/PSY wissenschaftliche 
Mitarbeitende/ Predoc 

Maack, Linda FB EWI/PSY wissenschaftliche 
Mitarbeitende/ Postdoc 

Glodde, Louise FB EWI/PSY wissenschaftliche 
Mitarbeitende 

Lüdtke, Jana FB EWI/PSY wissen. Mitarbeiterin 
 
 
 

Mitgliedergruppe der Mitarbeiterinnen für Technik, Service und Verwaltung 
 

Bewerberin Hochschulbereich Amts-/Dienstbezeichnung 

Scherg, Franziska AB Mathematische Bildung 
und Gesellschaft 

Sekretärin 

Türkcan, Susan FBV Lehrplanung Lehrplanung 
 

Böckmann, Hanna FBV Mentoring 
 
 
 

Gemäß § 14 Abs. 4 FU-WahlO kann jede Wahlberechtigte gegen die Entscheidung über die 
Zulässigkeit oder die Nichtzulassung eines Wahlvorschlags innerhalb von drei Tagen nach der 
Bekanntmachung Einspruch einlegen. Die Frist läuft am letzten Tag um 12.00 Uhr ab (§ 5 Abs. 2 FU-
WahlO). Der Einspruch ist beim Dezentralen Wahlvorstand des FB Erziehungswissenschaft und 
Psychologie, obige Adresse, im Raum KL 24/234 schriftlich einzulegen und zu begründen. Soweit die 
im Einspruch behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind dem Einspruch bis zum Ablauf der 
o.g. Frist die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 
 
 
Julia Gerber 
- Stellv. Vorsitzende des Dezentralen Wahlvorstands - 


